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Bekanntmachung des  
Satzungsbeschlusses zur 1. Änderung 

des Bebauungsplanes der Innenentwicklung 
gemäß § 13a Baugesetzbuch, Nr. 04/2008 

„Am Kulturhaus, im beschleunigten 
Verfahren der Stadt Vetschau/Spreewald 

ohne Umweltprüfung gemäß § 2 (4) 
BauGB, nach § 10 BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/
Spreewald hat am 28.02.2019 auf der Grundlage von § 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB), die 1. Änderung des Bebauungs-
planes der Innenentwicklung gemäß § 13a Baugesetzbuch, 
Nr. 04/2008 „Am Kulturhaus„ im beschleunigten Verfahren 
der Stadt Vetschau/Spreewald ohne Umweltprüfung gemäß 
§ 2 (4) BauGB, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), in 
der Fassung Januar 2019 und den Textlichen Festsetzungen 
(Teil B), als Satzung beschlossen.
Die Begründung in der Fassung Januar 2019 wurde gebilligt.
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt für die Stadt Vetschau/Spreewald in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan, die Begründung und 
die zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs.4 einsehen 
und während der Dienststunden, im Fachbereich Bau, Sach-
gebiet Planung der Stadt Vetschau/Spreewald, Schlossstraße 
10, Zimmer 302, über den Inhalt Auskunft verlangen:

Montag/Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 17.30 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst aus-
schließlich Innenbereichsflächen und wird begrenzt (siehe 
Übersichtsplan):
im Osten – Friedhof
im Süden – W.-Pieck-Straße
im Westen – Bahnhofstraße
im Norden – Hausgärten der Bahnhofstraße 13.
Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zuläs-
sige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Er-
löschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Alle Unterlagen können unter:
www.vetschau.de/stadtverwaltung/öffentlichkeitsbeteili-
gung eingesehen werden.

Zusätzlich stehen diese Unterlagen im zentralen Landespor-
talunter den nachfolgenden Adressen zur Verfügung:
http://blp.brandenburg.de
http://bauleitplanung.brandenburg.de

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Vetschau/
Spreewald für den OT Suschow über den 

Offenlagebeschluss des  
Bebauungsplanes Nr. 02/2018  

„Suschow-Wohnen“ gem. § 13 b BauGB, 
im beschleunigten Verfahren  

ohne Umweltprüfung
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/ 
Spreewald hat am 11.04.2019 die Offenlage des Bebauungs-
planes Nr.02/2018 „Suschow-Wohnen“, im beschleunigten 
Verfahren nach, ohne Umweltprüfung nach § 13 b BauGB, 
Stand Januar 2019, beschlossen.
Planungsziele sind:
- die Ausweisung eines Wohngebietes.
Der räumliche Geltungsbereich umfasst teilweise das Flur-
stück 47 und ist ca. 0,1 ha groß. Die Lage des Plangebietes 
und die Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes ist der als Anlage beigefügten Übersichtskarte zu ent-
nehmen, welche Bestandteil der Bekanntmachung ist.
Entsprechend § 13 Abs. 3 BauGB wird
• vom Umweltbericht nach § 2a BauGB,
• von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Ar-

ten umweltbezogener Informationen verfügbar sind,
• sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 

Abs. 4 BauGB
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• abgesehen. § 4c BauGB zur Überwachung (Monitoring) 
ist nicht anzuwenden.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr.02/2018 „Suschow-
Wohnen“ in der Fassung vom Januar 2019 wird für einen 
Zeitraum von mindestens 30 Tagen, vom:

22.05. – 05.07.2019
in der Stadtverwaltung Vetschau/Spreewald (Fachbereich 
Bau, Sachgebiet Planung, Zimmer 302), 03226 Vetschau/
Spreewald, Schlossstraße 10 während folgender Dienststun-
den zu jedermanns
Einsicht, wie folgt öffentlich ausgelegt:
Montag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Dienstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr sowie
Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen, zum Entwurf, schriftlich oder während der 
Dienstzeiten zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können gem. 
§ 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan unberücksichtigt bleiben. Es wird weiter dar-
auf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungsge-
richtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen 
der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wur-
den, aber hätten geltend gemacht werden können.
Alle Unterlagen können unter:
www.vetschau.de/stadtverwaltung/öffentlichkeitsbeteili-
gung eingesehen werden.
Hinweis: Gemäß § 13 Abs. 2 BauGB wird von der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Be-
teiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB
abgesehen.

Vetschau/Spreewald, 28.04.2019

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Übersichtsplan

Bekanntmachung der Wahlbehörde 
zu den Europa- und Kommunalwahlen 

am 26.05.2019
1. Allgemeine Informationen

Am 26. Mai 2019 finden die Wahlen zum 9. Europäischen 
Parlament und die Kommunalwahl zu den Wahlen des 
Kreistages des Landkreis Oberspreewald-Lausitz , der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/
Spreewald und der Ortsbeiräte in den Ortsteilen Göritz, 
Laasow, Missen, Naundorf, Ogrosen, Raddusch, Rep-
ten, Stradow und Suschow statt.
Die zuständige Wahlbehörde ist die Stadt Vetschau/
Spreewald, - Der Bürgermeister -, Schlossstraße 10, 
03226 Vetschau/Spreewald.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

1.1 Wahlbezirke
Die Stadt Vetschau/Spreewald ist in folgende 16 allge-
meine Wahlbezirke und einen Briefwahlbezirk eingeteilt:
Wahlbezirk 1/Wahllokal (rollstuhlgerecht)
Kindertagesstätte ,,Rappelkiste“, Maxim-Gorki-Straße 
18, Vetschau/Spreewald
Wahlbezirk 2/Wahllokal (rollstuhlgerecht)
Schlossremise, Schlossstraße 10, Vetschau/Spreewald
Wahlbezirk 3/Wahllokal (rollstuhlgerecht)
Feuerwehrgerätehaus Märkischheide, Wilhelm-Pieck-
Straße 74 A, Vetschau/Spreewald
Wahlbezirk 4/Wahllokal (rollstuhlgerecht)
Bürgerhaus, August-Bebel-Straße 9, Vetschau/Spreewald
Wahlbezirk 5/Wahllokal (rollstuhlgerecht)
Kinder- u. Jugendfreizeithaus Vetschau, Wilhelm-Pieck-
Straße 36 A, Vetschau/Spreewald
Wahlbezirk 6/Wahllokal – OT Göritz (rollstuhlgerecht)
Mehrzweckgebäude, Göritzer Dorfstraße 3 A, OT Göritz, 
Vetschau/Spreewald
Wahlbezirk 7/Wahllokal - OT Koßwig
Gemeindebüro, Am Sportplatz 9, OT Koßwig, Vetschau/
Spreewald
Wahlbezirk 8/Wahllokal - OT Laasow
„Alter Konsum“, Laasower Dorfstraße 25, OT Laasow, 
Vetschau/Spreewald
Wahlbezirk 9/Wahllokal - OT Laasow
Kulturraum, Tornitzer Lindenstraße 1, OT Laasow, Vet-
schau/Spreewald
Wahlbezirk 10/Wahllokal - OT Missen
Lindengrundschule Missen, Gahlener Weg 6, OT Mis-
sen, Vetschau/Spreewald
Wahlbezirk 11/Wahllokal - OT Naundorf (rollstuhlgerecht)
Gemeindehaus Naundorfer Dorfstraße 28 A, OT 
Naundorf, Vetschau/Spreewald
Wahlbezirk 12/Wahllokal - OT Ogrosen (rollstuhlgerecht)
Feuerwehr-Gerätehaus, Ogrosener Dorfstraße 37 a, OT 
Ogrosen, Vetschau/Spreewald
Wahlbezirk 13/Wahllokal - OT Raddusch (rollstuhlgerecht)
Sport- und Kulturscheune, Groß-Lübbenauer-Weg 5, OT 
Raddusch, Vetschau/Spreewald
Wahlbezirk 14/Wahllokal - OT Repten, (rollstuhlgerecht)
Mehrzweckraum, Reptener Dorfstraße 31, OT Repten, 
Vetschau/Spreewald
Wahlbezirk 15/Wahllokal - OT Stradow
Feuerwehrgerätehaus Mehrzweckraum, Hinterstraße 5 
A, OT Stradow, Vetschau/Spreewald
Wahlbezirk 16/Wahllokal - OT Suschow (rollstuhlgerecht)
Gemeindehaus, Suschower Hauptstraße 10, OT Sus-
chow, Vetschau/Spreewald
Wahlbezirk 17/Briefwahllokal
Stadtverwaltung, Schlossstraße 10, Vetschau/Spree-
wald
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1.2 Durchführung der Wahl
Jeder Wahlberechtigte, der keinen Wahlschein besitzt, 
kann nur in dem Wahllokal des Wahlbezirks wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler 
haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen 
Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Iden-
titätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
Auf Verlangen des Wahlvorstandes hat sich der Wähler 
über seine Person auszuweisen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.
Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln.
Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahlraumes den 
Stimmzettel für die Wahl ausgehändigt. Im Wahllokal 
hängen Muster der Stimmzettel aus.
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er 
auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlbe-
rechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union zum Europäischen Parlament 
wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).

1.3 Öffentlichkeit der Wahl
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

2. Für die Europawahl gilt Folgendes:
Jeder Wähler hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbe-
zeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politi-
schen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die 
ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge 
und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsbe-
rechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbe-

zirk des Kreises
        oder

b) durch Briefwahl teilnehmen.
3. Für die Kommunalwahl gilt Folgendes:

Der Stimmzettel enthält die mit Beschluss des Wahlaus-
schusses vom 25.03.2019 zugelassenen Wahlvorschläge.
Jeder wahlberechtigte Bürger kann für die jeweilige 
Wahl drei Stimmen vergeben. Er kann einem Bewer-
ber bis zu drei Stimmen geben, er kann sie aber auch 
verschiedenen Bewerbern eines Wahlvorschlags geben, 
ohne dabei an die Reihenfolge des Wahlvorschlags ge-
bunden zu sein. Jeder wahlberechtigte Bürger ist eben-
falls berechtigt, seine Stimmen Bewerbern verschiede-
ner Wahlvorschläge zu geben.
Bitte beachten Sie bei der Stimmabgabe, dass nicht 
mehr als drei Stimmen abgegeben werden, sonst ist Ihr 
Stimmzettel ungültig. Kennzeichnen Sie durch das An-
kreuzen zweifelsfrei den Bewerber, dem Sie Ihre Stim-
me geben wollen. Sollten Sie weniger als drei Stimmen 
vergeben, so sind die Stimmen, die Sie nicht vergeben 
haben ungültig.

Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl in dem Wahlgebiet in dem der Wahlschein ausge-
stellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem der Wahlbezirke, die 

zu dem Wahlgebiet
gehören oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.

4. Für die Briefwahl gilt Folgendes:
1. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 

zuständigen Wahlbehörde einen amtlichen Stimmzet-
tel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen

2. Die wahlberechtigte Person kennzeichnet persönlich 
und unbeobachtet ihren Stimmzettel.

3. Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen 
Wahlumschlag und verschließt diesen.

4. Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages 
die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an 
Eides statt zur Briefwahl.

5. Sie legt den verschlossenen Wahlumschlag und den un-
terschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbrief-
umschlag.

6. Sie verschließt den Wahlbriefumschlag und übersendet 
diesen so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle, dass er dort spätestens am Wahltag 
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle am 
Wahltag bis 18.00 Uhr abgegeben werden.
Hat die wahlberechtigte Person einen Stimmzettel ver-
schrieben, diesen oder einen anderen Wahlumschlag 
unbrauchbar gemacht, so werden ihr auf Verlangen 
neue Briefwahlunterlagen ausgehändigt. Die Wahlbe-
hörde behält den alten Stimmzettel oder Wahlumschlag 
ein.
Für die Stimmabgabe behinderter Wähler gilt Folgen-
des: Hat die wahlberechtigte Person den Stimmzettel 
durch eine Hilfsperson kennzeichnen lassen, so hat 
diese durch Unterschreiben der Versicherung an Eides 
Statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimm-
zettel nach dem Willen der wahlberechtigten Person ge-
kennzeichnet hat.
Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahl-
schein und die Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehör-
de ab, so wird ihr Gelegenheit gegeben, die Briefwahl 
an Ort und Stelle auszuüben. Die Wahlbehörde hat zu 
diesem Zweck eine Wahlkabine aufgestellt, damit der 
Stimmzettel unbeobachtet gekennzeichnet und in den 
Wahlumschlag gelegt werden kann.
Die Wahlbehörde nimmt die Wahlbriefe entgegen, hält 
sie unter Verschluss und übergibt sie rechtzeitig am 
Wahltag dem zuständigen Wahlleiter.
Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal 
Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäftes 
möglich ist.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches).

Vetschau/Spreewald, den 24.04.2019

Bengt Kanzler
Bürgermeister
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Nachwahl zur Kommunalwahl  
am 26. Mai 2019 des Ortsbeirates des 

Ortsteiles Koßwig der Stadt Vetschau/
Spreewald am 1. September 2019

Bekanntmachung des Wahlleiters  
vom 25.04.2019

Gemäß §§ 26, 52 und 84 Absatz 3 des Brandenburgischen 
Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 
und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung 
(BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine und Wahlzeit
Gemäß § 76 der BbgKWahlV bestimmt der Wahlleiter 
bei Ortsteilwahlen den Tag der Nachwahl. Diese finden 
für die Wahl des Ortsbeirates Koßwig am Sonntag, 
den1. September 2019 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Hiermit fordere ich auf, die Wahlvorschläge für diese 
Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen. Ergänzend 
hierzu weise ich auf Folgendes hin:
Wahldes Ortsbeirates Koßwig

1. Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Ortsbeirates
Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirates zu 
wählen.

2. Wahlgebiet/Wahlkreis
Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat ist der Ortsteil.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Verei-

nigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerberin-
nen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Daneben 
können Parteien, politische Vereinigungen und Wähler-
gruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Lis-
tenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei je-
der Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die 
Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen 
eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis zum
Donnerstag, den 27. Juni 2019, 12.00 Uhr,
bei der
Stadt Vetschau/Spreewald
- Der Wahlleiter -
Schlossstraße 10
03226 Vetschau/Spreewald
schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist dem Wahlleiter für die Stadt Vetschau/
Spreewald durch die für das Wahlgebiet zuständigen 
Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten spä-
testens bis zum Donnerstag, den 27. Juni 2019, 12.00 
Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem 
Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei 
Parteien oder politischen Vereinigungen von mindes-
tens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zustän-
digen Vorstands, darunter der oder dem Vorsitzenden 
oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, bei 
Wählergruppen von der oder dem Vertretungsberech-
tigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Einreichungvon einem wahlgebietsbezogenen Wahl-
vorschlag
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe, Lis-
tenvereinigung sowie Einzelbewerber und Einzelbe-
werberinnen können nur einen wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag einreichen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 

5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht wer-
den. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, 
die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer je-
den Bewerberin und eines jeden Bewerbers in er-
kennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung den vollständigen Namen der einreichen-
den Partei oder politischen Vereinigung und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
der im Wahlvorschlag angegebene Name der Partei 
oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen 
übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen 
der einreichenden Wählergruppe und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; aus 
dem Namen muss hervorgehen, dass es sich um 
eine Wählergruppe handelt; der Name und die et-
waige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen 
von Parteien oder politischen Vereinigungen oder 
deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Na-
men der Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind 
die Namen und, sofern vorhanden, auch die Kurz-
bezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, politi-
schen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e 
bezeichneten Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin oder einen Bewerber enthalten.
Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag darf höchstens 
insgesamt 4 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 
Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin oder 
ein Bewerber benannt werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrau-
ensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklä-
rungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzu-
nehmen.
Fehlt diese Angabe, gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlages als Vertrauensperson und der zweite 
Unterzeichner als stellvertretende Vertrauensperson. 
Bei Listenvereinigungen gilt der erste Unterzeichner als 
Vertrauensperson und der erste Unterzeichner des zwei-
ten Beteiligten als stellvertretende Vertrauensperson.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des 
für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter 
der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin 
oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahl-
vorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertre-
tungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzuwei-
sen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss 
von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereini-
gung und Wählergruppe entsprechend unterzeichnet 
sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder 
eines Einzelbewerbers muss von dieser oder diesem 
unterzeichnet sein.
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6.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf ei-
nem Wahlvorschlag für die Wahl zum Ortsbeirat des 
Ortsteiles Koßwig benannt sein. Die Bewerberin oder 
der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf 
nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem 
eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin 
oder Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf ei-
nem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an fol-
gende Voraussetzungen geknüpft:
a) Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgK-

WahlG wählbar sind und im Ortsteil Koßwig ihren 
ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine 
Versammlungzur Aufstellung der Bewerberinnen 
und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt 
worden sein (siehe Nummer 8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustim-
men. Die Zustimmung ist nach dem Muster der 
Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV 
abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Par-
tei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewer-
ber in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder 
seine Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu er-
klären, dass sie oder er parteilos ist.

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen 
gelten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werber.

7.2 Die in der Stadt Vetschau/Spreewald wahlberechtig-
ten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die 
Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge 
für die Wahl zum Ortsbeirat der Ortsteile bestimmen, 
sofern die Anzahl der im jeweiligen Ortsteil wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mit-
gliederversammlung ausreicht.
In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt 
Vetschau/Spreewald wahlberechtigten Mitglieder nicht 
für die Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht, gelten die Ausführungen zu Nummer 8.2 ent-
sprechend.

7.3 ZurWählbarkeit
7.3.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 
2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt.

7.3.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
gern

Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch 
alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 
Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfall-
entscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wähl-
barkeit nicht besitzt.

7.4 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin 
und für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahl-
behörde nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Ab-
satz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die 
vorgeschlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene 
Bewerber wählbar ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 
ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müs-
sen mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich 
eine Versicherung an Eides statt nach dem Muster der 
Anlage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV 
über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, 
dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von 
der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber ge-
mäß § 33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder 
politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen 
in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mit-
gliederversammlung).
Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer 
Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Dele-
giertenversammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahl-
gebiet keineOrganisation hat, können die Bewerbe-
rinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch 
durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises 
Oberspreewald-Lausitz wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei oder politischen Vereinigung oder deren 
Delegierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der 
zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlge-
biet wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe (Mit-
gliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht 
mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der 
zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlge-
biet wahlberechtigtenAnhängerinnen und Anhänger (An-
hängerinnen- und Anhängerversammlung) der Wähler-
gruppe in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. 
Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den 
Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) 
aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt 
worden sind (Delegiertenversammlung). 
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Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für mit-
gliedschaftlich organisierte Wählergruppen entspre-
chend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereini-
gung sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemein-
samen Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im Üb-
rigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG 
sinngemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zu-
ständigen Vorstand der Partei oder politischen Vereini-
gung oder der oder dem Vertretungsberechtigten der 
Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist 
entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung 
zu laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die 
geheime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber so-
wie der Delegierten für die Delegiertenversammlung 
vorschlagsberechtigt. 
Den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit 
zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung 
müssen sich mindestens drei Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierte an der Abstim-
mung beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- 
oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. 
Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die 
Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen 
und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis 
der geheimen Wahl hervorgehen. 
Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Ver-
sammlung undzwei von der Versammlung bestimm-
teTeilnehmerinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu 
versichern, dass die gesetzlichen Mindestanforderun-
gen an eine demokratische Aufstellung der Kandida-
tinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 BbgK-
WahlG beachtet worden sind.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1 Die Pflicht zur Beibringung der Unterstützungsunter-

schriften entfällt, bei Ortsteilen unter 300 Einwohnern 
(siehe Tabelle).

Wahlgebiet Anzahl der zu 
wählenden
Ortsbeirats-
mitglieder

Höchstzahl der 
Bewerber je 

Wahlvorschlag

Unterstüt-
zungsunter-

schriften

OT Koßwig 3 4 0

10. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 27.06.2019 um 15:00 
Uhr in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahl-
vorschläge. 
Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 
39 BbgKWahlV verwiesen.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderli-
chen Vordrucke können bei mir angefordert werden (Der 
Wahlleiter, Schlossstraße 10, 03226 Vetschau/Spree-
wald oder bei meiner Stellvertreterin bei der Stadtver-
waltung, Schlossstraße 10, 03226 Vetschau/Spreewald, 
Zimmer 101).

Mustervordrucke sind auch auf der Internetseite www.wah-
len.brandenburg.de unter dem Link „Kommunalwahlen“ 
eingestellt und abrufbar.

Vetschau/Spreewald, 25.04.2019

Lutz Gubbatz
Wahlleiter

Information des Wasser- und  
Abwasserzweckverbandes Calau (WAC) 

über die Beschlüsse der  
Verbandsversammlung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Calau (WAC) 

in ihrer 1. ordentlichen Sitzung  
am 26. März 2019

-öffentlicher Teil-
Beschluss 01/2019 über die Beitragskalkulation ab den 
01.01.2019
Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes Calau (WAC) hat in ihrer Sitzung am  
26. März 2019 die vorliegende Beitragskalkulation als Glo-
balkalkulation, beginnend ab dem 01.01.2019, bestätigt. Wei-
terhin hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am  
26. März 2019 beschlossen, dass der bisherige Beitragsan-
satz von 50 % beibehalten wird und somit der Beitragssatz in 
Höhe von 1,03 €/m² für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 
31.12.2023 betragen soll.

Der Verbandsvorsteher wird beauftragt, diesen Beschluss in 
seiner laufenden Geschäftstätigkeit umzusetzen.

Abstimmungsergebnis: 76 “Ja”, 0 “Nein”, 
0 “Stimmenthaltungen”

Anmerkung: Es war nicht notwendig, Mitgliedsvertreter der 
Verbandsversammlung gemäß § 22 BbgKVerf von der Bera-
tung und Beschlussfassung auszuschließen.

Beschluss 02/2019 über die 1. Satzung zur Änderung der 
Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Calau 
(WAC) über die Erhebung von Erneuerungsbeiträgen für die 
zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage für den Zeit-
raum 2019 bis 2023
Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweck-
verbandes Calau (WAC) hat in ihrer Sitzung am 26. März 2019 
die Satzungsänderung bestätigt.

Der Verbandsvorsteher wird beauftragt, diesen Beschluss in 
seiner laufenden Geschäftstätigkeit umzusetzen.

Abstimmungsergebnis: 76 “Ja”, 0 “Nein”, 
0 “Stimmenthaltungen”

Anmerkung: 
Es war nicht notwendig, Mitgliedsvertreter der Verbandsver-
sammlung gemäß § 22 BbgKVerf von der Beratung und Be-
schlussfassung auszuschließen.
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Hinweis:
Die öffentliche Bekanntmachung über
- die 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- und 

Abwasserzweckverbandes Calau (WAC) über die Erhe-
bung von Erneuerungsbeiträgen für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigungsanlage für den Zeitraum 2019 bis 2023 
erfolgte im Amtsblatt für den Landkreis Oberspreewald-
Lausitz, Jahrgang 26, Nr. 04/2019 am 4. April 2019.

Das Amtsblatt können Sie kostenlos vom Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz beziehen oder auf der Homepage des 
Landkreises Oberspreewald-Lausitz www.osl-online.de ein-
sehen und ausdrucken. Daneben besteht auch die Möglich-
keit, die Lesefassungen der beim WAC geltenden Satzungen 
auf unserer Homepage www.wac-calau.de einzusehen.

Ihr Wasser- und Abwasserzweckverband Calau (WAC)
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